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Grundstückszufahrt berücksichtigen, z.B. durch Ver-

wendung von Einfahrtschwellen und / oder Neigung der

straßenzugewandten Grundstücksseite zur Straße hin.

Neigung der Oberflächenentwässerung gebäude-

abgewandt herstellen.

Gebäudezugänge (Eingänge, Lichtschächte etc.) > 0.10 m

über OK Abdeckung öffentliche Entwässerungseinrichtungen

Grundstück der Kategorie: 2a

Bedeutung: Überflutungsgefährdung (Hochwasserabfluss Miebach)

Maßnahmen: Minimales Grundstücksniveau > 191.50 mNHN

Ausreichende Wasserführung (> 0.10 m) im Bereich der 

Grundstückszufahrt berücksichtigen, z.B. durch Ver-

wendung von Einfahrtschwellen und / oder Neigung der

straßenzugewandten Grundstücksseite zur Straße hin.

Neigung der Oberflächenentwässerung gebäude-

abgewandt herstellen.

Gebäudezugänge (Eingänge, Lichtschächte etc.) > 0.10 m

über OK Abdeckung öffentliche Entwässerungseinrichtungen

Grundstückskategorien im B-Plan Gebiet

Grundstück der Kategorie: 3a

Bedeutung: Überflutungsgefährdung (Starkregenereignis)

Überflutungsgefährdung (Hochwasserabfluss Miebach)

Nutzungseinschränkung (Gewässerschutzstreifen)

Maßnahmen: Minimales Grundstücksniveau > 192.00 mNHN

Ausreichende Wasserführung (> 0.10 m) im Bereich der 

Grundstückszufahrt berücksichtigen, z.B. durch Ver-

wendung von Einfahrtschwellen und / oder Neigung der

straßenzugewandten Grundstücksseite zur Straße hin.

Neigung der Oberflächenentwässerung gebäude-

abgewandt herstellen.

Gebäudezugänge (Eingänge, Lichtschächte etc.) > 0.10 m

über OK Abdeckung öffentliche Entwässerungseinrichtungen

Freihaltung des Gewässerschutzstreifen (5 m ab OK Gewässer-

böschung) zur Entwicklung / Unterhaltung des Gewässers

Grundstück der Kategorie: 2b

Bedeutung: Überflutungsgefährdung (Hochwasserabfluss Miebach)

Maßnahmen: Minimales Grundstücksniveau > 192.60 mNHN (im Bereich

der gewässerzugewandten Grundstücksgrenzen)

Ausreichende Wasserführung (> 0.10 m) im Bereich der 

Grundstückszufahrt berücksichtigen, z.B. durch Ver-

wendung von Einfahrtschwellen und / oder Neigung der

straßenzugewandten Grundstücksseite zur Straße hin.

Neigung der Oberflächenentwässerung gebäude-

abgewandt herstellen.

Gebäudezugänge (Eingänge, Lichtschächte etc.) > 0.10 m

über OK Abdeckung öffentliche Entwässerungseinrichtungen

Grundstück der Kategorie: 2c

Bedeutung: Überflutungsgefährdung (Hochwasserabfluss Miebach)

Maßnahmen: Minimales Grundstücksniveau > 196.50 mNHN

Ausreichende Wasserführung (> 0.10 m) im Bereich der 

Grundstückszufahrt berücksichtigen, z.B. durch Ver-

wendung von Einfahrtschwellen und / oder Neigung der

straßenzugewandten Grundstücksseite zur Straße hin.

Neigung der Oberflächenentwässerung gebäude-

abgewandt herstellen.

Gebäudezugänge (Eingänge, Lichtschächte etc.) > 0.10 m

über OK Abdeckung öffentliche Entwässerungseinrichtungen

2a

2b

2c

3a

Grundstück der Kategorie: 3b

Bedeutung: Überflutungsgefährdung (Starkregenereignis)

Überflutungsgefährdung (Hochwasserabfluss Miebach)

Nutzungseinschränkung (Gewässerschutzstreifen)

Maßnahmen: Minimales Grundstücksniveau > 193.50 mNHN (im Bereich

der gewässerzugewandten Grundstücksgrenzen)

Ausreichende Wasserführung (> 0.10 m) im Bereich der 

Grundstückszufahrt berücksichtigen, z.B. durch Ver-

wendung von Einfahrtschwellen und / oder Neigung der

straßenzugewandten Grundstücksseite zur Straße hin.

Neigung der Oberflächenentwässerung gebäude-

abgewandt herstellen.

Gebäudezugänge (Eingänge, Lichtschächte etc.) > 0.10 m

über OK Abdeckung öffentliche Entwässerungseinrichtungen

Freihaltung des Gewässerschutzstreifen (5 m ab OK Gewässer-

böschung) zur Entwicklung / Unterhaltung des Gewässers

3b

Grundstück der Kategorie: 3c

Bedeutung: Überflutungsgefährdung (Starkregenereignis)

Überflutungsgefährdung (Hochwasserabfluss Miebach)

Nutzungseinschränkung (Gewässerschutzstreifen)

Maßnahmen: Minimales Grundstücksniveau > 198.00 mNHN

Ausreichende Wasserführung (> 0.10 m) im Bereich der 

Grundstückszufahrt berücksichtigen, z.B. durch Ver-

wendung von Einfahrtschwellen und / oder Neigung der

straßenzugewandten Grundstücksseite zur Straße hin.

Neigung der Oberflächenentwässerung gebäude-

abgewandt herstellen.

Gebäudezugänge (Eingänge, Lichtschächte etc.) > 0.10 m

über OK Abdeckung öffentliche Entwässerungseinrichtungen

Freihaltung des Gewässerschutzstreifen (5 m ab OK Gewässer-

böschung) zur Entwicklung / Unterhaltung des Gewässers

3c

Nicht amtlich eingetragenes Umlegungskataster innerhalb des

Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 10b (Biesfeld-West) -

15. Änderung (Stand 19.05.2014), zur Verfügung gestellt durch

die Gemeinde Kürten (Stand 07.08.2017)

Gewässerschutzstreifen

Wasserspiegellage HQ

100

Umgrenzung (Ausgleichsmaßnahmen Pflege / Entwässerung;

Wasserwirtschaft)

Entsprechend ASR A2.1 zu errichtende Absturzsicherung

bestehend aus Knieholmgeländern.


